
Bedingungen und Konditionen der Aktion

                                                             Winteraktion

§ Allgemeine Bestimmungen

 

1.   Diese Bestimmungen definieren die Geschäftsbedingungen der Aktion namens 

"  Winteraktion" (im Folgenden als „Aktion“ bezeichnet).

2.  Der Veranstalter der Werbeaktion ist Modern Forms Sp. z o. o. mit Sitz in 

Dobrzechów 446B, NIP 8191668858, REGON 380506825, eingetragen in das 

Landesgerichtsregister durch das Bezirksgericht in Rzeszów. XII 

Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer 

0000736418

3.  Die Aktion läuft vom 15.11.2023 bis zum 31.01.2024 oder solange der Vorrat 

reicht.

 

§ Teilnahmebedingungen an der Aktion

 

1.  Ein Teilnehmer an der Aktion kann jede voll geschäftsfähige Person sein, die 

während des Aktionszeitraums (d.h. 15.11 – 31.01. 2024) mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt:

Bedingung Nr.1: Aufgabe und Bezahlung einer Bestellung von mindestens 300 

Stück von Medaillen.



Bedingung Nr. 2:  Aufgabe und Bezahlung einer Bestellung von Trophäen mit 

einem Nettowert von 450 €

  2. Nach Erfüllung der oben genannten Bedingungen erhält der Aktionsteilnehmer das

Recht, kostenlose Produkte zu erhalten (im Folgenden als GRATIS bezeichnet):

  a) Beim Kauf von mehr als 300 Medaillen erhält der Teilnehmer eine kostenlose 

Geschenkbox (wie im Anhang)

b) Beim Kauf von Trophäen für mehr als 450 € netto erhält der Teilnehmer eine 

kostenlose Geschenkbox (wie im Anhang)

c) Die Geschenkbox enthält eine dekorative Schachtel, 2 Pins, 

Kühlschrankmagnet  und einen Schlüsselanhänger. 

3. Die Anzahl der Geschenkboxen, auf die in diesen Aktionsbedingungen verwiesen

wird, ist auf eine Bestellung beschränkt. Die Werbegeschenke werden zusammen 

mit der Bestellung an die angegebene Adresse geschickt.

§ Schlussbestimmungen

1. Die Bestimmungen sind abrufbar unter https://ehrenpreise-awards.de/promo/

2.   Die Teilnahme an der Werbeaktion bedeutet, dass der Teilnehmer die Regeln der 

Werbeaktion akzeptiert, die in diesem Promotionsreglement enthalten sind.

3.  Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Streitigkeiten im Zusammenhang mit 

der Werbeaktion endgültig beizulegen.

4.  In Angelegenheiten, die nicht durch das Promotionsreglement geregelt sind, gelten 
die Bestimmungen des allgemein geltenden Rechts. 


